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Endlich auf der sicheren Seite - Tempo 30 für die Sendener Stiege 

,, • Antr~g lfd. Nr. A-W/0005/2024 der CDl:.J~Fr.aktion in der Bezirksver-tretung Münster-West 
vom 14.03.2024 · 

Die CDU-Faktion der Bezirksvertretung Münster-West hat die Verwaltung damit beauftragt zu 
prüfen, ob eine durchgehende 30 km/h-Regelung auf der Sendener Stiege von der Weseler 
Straße bis zur Osthofstraße umgesetzt werden kann. Der Antrag wird mit der Verkehrssicher­ 
heit der Verkehrsteilnehmenden begründet, insbesondere Radfahrende seien gefährdet. 

Die Sendener Stiege unterteilt sich in einen inner- und einen außerörtlichen Abschnitt. Diese 
Abschnitte werden straßenverkehrsrechtlich differenziert betrachtet Der innerörtliche Stra­ 
ßenabschnitt erstreckt sich von der Osthofstraße bis zum Abschluss der geschlossenen 
Wohnbebauung am Ortsausgang und ist als Tempo-30-Zone ausgebaut. An diesen innerörtli­ 
chen Straßenabschnitt schließt sich der außerörtliche Abschnitt bis zur Weseler Straße an. 
Nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit au­ 
ßerhalb geschlossener Ortschaften 100 km/h. Diese Höchstqeschwindlqkeit wurde auf der 
Sendener Stiege bereits vor 49 Jahren auf 50 km/h beschränkt. Eine weitere Reduzierung der 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h ist nach der StVO nur möglich, wenn eine Ge- 

. fahrenlage besteht, die das allgemeine Risiko im Verkehr zu verunglücken, deutlich übersteigt. 
Eine solche Gefahrenlage ist hier nicht ersichtlich. Für diese Beurteilung spricht die Mitteilung 
der Polizei, dass auf der Sendener Stiege keine signifikante Unfalllage registriert ist und zudem 

· keine besondere Gefahrenlage vorliegt, die eine weitere Reduzierung der zulässigen Höchst­ 
geschwindigkeit auf 30 km/h rechtfertigen würde. 

Des Weiteren ist die Einfahrt von Kraftfahrzeugen an beiden Einmündungen der Sendener 
♦ 

Stiege verboten und lediglich Anliegern gestatt!;lt, sodass der Durchgangsverkehr unterbunden 
wird.·Aus Fahrtrichtung Münster kommend besteht zudem ein Abbiegeverbot. in die Sendener 
Stiege. 

Weiterhin kann mitgeteilt werden, dass der Baustellenverkehr des Neubaugebietes Albachten­ 
Ost aus verkehrssicherheitstechnischen Gründen nicht über die Sendener Stiege verkehren 
soll. 
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Im Erg.ebnis kann einer Reduzierung der zulässige~ Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h aus 
rechtlichen ?r~nden ni~ht gefo(~Ji.,~e.ti' ~fl- ~$ kann je~oc~ der Ausblick gegeben werden, dass 
der Abschnitt 1m Rahmen des Fahrradnetzes ~-0 alf Teil der Veloroute 6 zur Umgestaltung 
zur Fa~rradstraße vor~~~~~!~jIDfl~m;.,~~:~'.rn3~~l;~m1Priorisie_rung de~. Fahrradnetzmaßnahmen 
steht die Sendener St1elg.e.zur..iad~:t:l:lmter-aReeren-Abschnitten zurück. 


